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Die Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von mindestens drei Personen, der darauf gerichtet 
ist, bestimmte Interessen der Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu för-
dern. Der Förderzweck kann wirtschaftlicher, aber auch ideeller, z.B. sozialer oder kultureller 
Natur sein,  

vgl. § 1 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.10.2006 (BGBl. I S. 2230), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 17.07.2017 
(BGBl. I S. 2541); abrufbar unter: https://www.gesetze-im-inter-
net.de/geng/BJNR000550889.html.  

Genossenschaften finden sich in zahlreichen Wirtschaftsbereichen, beispielsweise auf dem Woh-
nungsmarkt oder im Banksektor. Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft ist darauf ausgerich-
tet, dass das Mitglied die genossenschaftlichen Leistungen selbst nutzt und damit von dem jewei-
ligen Förderzweck der Genossenschaft profitieren kann. Beispielsweise soll mit der Mitglied-
schaft in einer Wohnungsgenossenschaft die Nutzung genossenschaftlichen Wohnraums einher-
gehen. Den ordentlichen Mitgliedern einer Wohnungsbaugenossenschaft stehen zahlreiche Mit-
gliedschaftsrechte zu. Hierzu zählt insbesondere die Wahrnehmung des Stimmrechtes sowie der 
Wählbarkeit für die Organe der Genossenschaft.  

Die Satzung einer eingetragenen Genossenschaft kann neben der Kategorie der ordentlichen Mit-
glieder Regelungen für  sogenannte investierende Mitglieder vorsehen. Der Genossenschaft kön-
nen dann auch Mitglieder beitreten, die für eine Inanspruchnahme der Förderleistungen, wie bei-
spielsweise Wohnraum, von vornherein nicht in Frage kommen. 

Die investierenden Mitglieder haben grundsätzlich dieselben Rechte wie ordentliche Mitglieder. 
Um den Charakter der Genossenschaft als ein auf einen bestimmten Förderzweck zugeschnittener 
Zusammenschluss zu wahren, sieht § 8 Abs. 2 GenG bestimmte Einschränkungen vor. Die inves-
tierenden Mitglieder dürfen die ordentlichen Mitglieder in keinem Fall überstimmen können. Er-
möglicht werden kann dies auch durch einen teilweisen oder vollständigen Stimmrechtsaus-
schluss, § 8 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 GenG. Investierende Mitglieder dürfen höchstens ein Viertel 
der Mitglieder des Aufsichtsrates stellen, vgl. § 8 Abs. 2 Satz 4 GenG. Dagegen enthält das Gesetz 
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keine Beschränkung für den Vorstand; auch das einzige Vorstandsmitglied darf investierendes 
Mitglied sein,  

zu investierenden Mitgliedern einer eingetragenen Genossenschaft vgl. im Einzelnen Gei-
bel, in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 4. Auflage 2019, § 8 GenG Rn. 7.  

An eine investierende Mitgliedschaft sind im Übrigen keine besonderen Voraussetzungen zu stel-
len. Sie kommt namentlich aus Gründen der Eigenkapitalbeschaffung in Betracht. Auf die Ab-
sichten des Mitglieds kommt es im Übrigen nach dem Gesetz nicht an. Die Übernahme von Auf-
sichtsratsmandaten – in den Grenzen des § 8 Abs. 2 Satz 4 GenG –  oder Vorstandsposten stellt 
deshalb keine unzulässige Zielsetzung dar. 
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